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ErwGr

Erwägungsgrund 102 - Internationale Abkommen für angemessenes Schutzniveau

1 Internationale Abkommen zwischen der Union und Drittländern über die Übermittlung von
personenbezogenen Daten einschließlich geeigneter Garantien für die betroffenen Personen werden
von dieser Verordnung nicht berührt. 2 Die Mitgliedstaaten können völkerrechtliche Übereinkünfte
schließen, die die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale
Organisationen beinhalten, sofern sich diese Übereinkünfte weder auf diese Verordnung noch auf
andere Bestimmungen des Unionsrechts auswirken und ein angemessenes Schutzniveau für die
Grundrechte der betroffenen Personen umfassen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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